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3. Barrierefreiheit in der Lehre 

Leitfragen des Kapitels: 
• Was bedeutet Barrierefreiheit? 
• Für welche Personengruppen ist Barrierefreiheit wichtig und hilfreich? Welche Prinzipien 

berücksichtigt Barrierefreiheit? 
Um inklusionsorientierte Lehre zu gestalten, ist es unabdingbar sich auch mit der 
Barrierefreiheit von Lehre zu befassen, da Barrierefreiheit eine der Voraussetzungen für 
Inklusion ist [1]. Bei der Gestaltung von barrierefreier Lehre gilt es verschiedene Fragen zu 
bearbeiten, die die Veranstaltungsorganisation, Lehrformate, digitales Lernen und 
Lehrmaterialien betreffen. An dieser Stelle soll zunächst Barrierefreiheit definiert und die 
rechtlichen Grundlagen erläutert werden. 
Im Behindertengleichstellungsgesetzt (BGG) wird Barrierefreiheit wie folgt definiert: 
„Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische 
Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle 
Informationsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete 
Lebensbereiche, wenn sie für behinderte Menschen in der allgemein üblichen Weise, ohne 
besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar sind.“ (§4 
(BGG) [Markierungen durch Autor*innen]) 
Der Begriff Barrierefreiheit suggeriert einen absoluten Zustand der frei von Barrieren ist. 
Aufgrund der Absolutheit des Begriffes wird deshalb in der Literatur oft von barrierearm 
gesprochen [2]. Barrierearmut verdeutlicht, dass für einige Personen weiterhin Barrieren 
existieren können. In diesem Methodenkatalog wird dennoch der Begriff Barrierefreiheit 
verwendet. Zum einen ist dieser Begriff gesetzlich verankert (beispielsweise BGG), zum 
anderen verstehen die Autor*innen Barrierefreiheit als die Beschreibung eines Prozesses, 
in dem versucht wird, alles beziehungsweise die gesamte Lebenswelt zugänglich zu 
gestalten. Dementsprechend ist für die Umsetzung inklusionsorientierter Lehre aus der 
Definition der Barrierefreiheit nach dem §4 des BGG besonders wichtig, dass alles, was in der 
Lehre entwickelt und genutzt wird „in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere 
Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar [ist]“ 
[Markierung durch Autor*innen]. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Materialien und die 
Veranstaltungen selbst ohne Hilfsmittel zugänglich sein müssen. Vielmehr bedeutet 
Barrierefreiheit, dass es allen Teilnehmenden möglich sein muss, die Materialien mit ihren 
üblichen Hilfsmitteln (vgl. Infobox Hilfsmittel) zu nutzen und Veranstaltungen besuchen zu 
können. 
Ein grundsätzliches Prinzip für die Umsetzung von Barrierefreiheit ist das Zwei-Sinne-Prinzip, 
also die Bereitstellung von Informationen, die über mindestens zwei Sinne wahrgenommen 
werden können: Schriftliche Informationen (visuelle Wahrnehmung) werden auch in Braille 
(Tastsinn) oder verbal (auditive Wahrnehmung) präsentiert, verbale Informationen werden 
ebenfalls schriftlich dargestellt [3]. Mit diesem Prinzip werden sensorische Beeinträchtigungen 
berücksichtigt, aber auch technische Probleme (beispielweise ein defekter Lautsprecher oder 
Beamer) können bei konsequenter Umsetzung kompensiert werden. 

Für wen ist Barrierefreiheit wichtig? 

Häufig wird davon ausgegangen, dass Barrierefreiheit nur für Menschen mit 
Beeinträchtigungen von Bedeutung ist. Mittlerweile wird jedoch die Regel sogenannte 
100/30/10 postuliert. Diese besagt, dass Barrierefreiheit für 100 % hilfreich, für 30 % 
notwendig und für 10 % unerlässlich ist [4, 5]. Dies zeigt, dass Barrierefreiheit in der Lehre 
nicht nur für Teilnehmende mit Behinderung von Bedeutung ist, sondern für alle 
Teilnehmenden beim Lernen hilfreich sein kann. 
In den folgenden Unterkapiteln wird dargestellt, wie Barrierefreiheit in der Lehre umgesetzt 
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werden kann. Dabei ist immer zu bedenken: Wenn Barrierefreiheit von Beginn der Lehrplanung 
an realisiert wird, ist es für alle weniger umständlich und arbeitsintensiv als eine nachträgliche 
Umsetzung [6]. 
Infobox – Hilfsmittel 
Verschiedene Hilfsmittel „fördern oder ermöglichen Kommunikation und unterstützen bei 
der Eingabe oder Ausgabe von Informationen an Computern“ [7], dazu gehören 
beispielsweise Screenreader oder Braillezeilen. Diese Hilfsmittel unterstützen Menschen mit 
Behinderung „durch die teilweise oder vollständige Übernahme von Funktionen oder 
Fertigkeiten, die nicht mehr aus eigener Kraft durchgeführt werden können, und umfassen 
sowohl Low-Tech als auch High-Tech-Systeme“ [8]. 
Eine gute Übersicht und diverse Praxisbeispiele bietet die Hompage Rehadat des Instituts der 
deutschen Wirtschaft Köln e.V. (Hinweis: Die Praxisbeispiele finden sich im Bereich des 
jeweiligen Hilfsmittels.). 
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